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§ 5 BMG Koordination und
Einvernehmen
 BMG - Bundesministeriengesetz 1986

 Berücksichtigter Stand der Gesetzgebung: 20.03.2025

1. (1)Die Bundesministerien haben Geschäfte, die den Wirkungsbereich mehrerer Bundesministerien betreffen,

soweit bundesgesetzlich nicht anderes bestimmt ist, nach Maßgabe der nachstehenden Bestimmungen zu

besorgen:

1. 1.Bei Besorgung eines Geschäftes, das Angelegenheiten mehrerer in den Wirkungsbereich verschiedener

Bundesministerien fallender Sachgebiete zum Gegenstand hat, haben die in Betracht kommenden

Bundesministerien nach den Grundsätzen des Abs. 2 gemeinsam vorzugehen.

2. 2.Bei Besorgung eines Geschäftes, das Angelegenheiten eines Sachgebietes zum Gegenstand hat, das in den

Wirkungsbereich eines Bundesministeriums (zuständiges Bundesministerium) fällt, jedoch Sachgebiete

berührt, die in den Wirkungsbereich eines oder mehrerer anderer Bundesministerien (beteiligte

Bundesministerien) fallen, hat das zuständige Bundesministerium nach den Grundsätzen des Abs. 3 im

Zusammenwirken mit dem oder den beteiligten Bundesministerien vorzugehen.

2. (2)In den Fällen des Abs. 1 Z 1 haben die betreffenden Bundesministerien gemeinsam festzustellen, der

Wirkungsbereich welches Bundesministeriums durch das gemeinsam zu besorgende Geschäft vorwiegend

betroffen wird. Diesem Bundesministerium obliegt die führende Geschäftsbehandlung. Vermögen sich die

betreffenden Bundesministerien nicht innerhalb einer angemessenen Frist zu einigen, welchem

Bundesministerium die führende Geschäftsbehandlung zukommt, so obliegt die Beurteilung dieser Frage unter

Zugrundelegung des ersten Satzes auf Antrag eines der betroffenen Bundesministerien der Bundesregierung.

3. (3)In den Fällen des Abs. 1 Z 2 hat das zuständige Bundesministerium dem oder den beteiligten

Bundesministerien Gelegenheit zu einer Äußerung innerhalb einer angemessen festzusetzenden Frist zu geben.

Macht das Geschäft des zuständigen Bundesministeriums jedoch Maßnahmen auf Sachgebieten notwendig, die

in den Wirkungsbereich eines beteiligten Bundesministeriums fallen, so hat das zuständige Bundesministerium

im Einvernehmen mit dem beteiligten Bundesministerium vorzugehen. Kommt dieses Einvernehmen binnen

einer angemessenen Frist nicht zustande oder wird es ausdrücklich verweigert, so kann sowohl das zuständige als

auch ein beteiligtes Bundesministerium, mit dem das Einvernehmen herzustellen ist, die Angelegenheit der

Bundesregierung zur Beratung vorlegen.

4. (4)Gesetzliche Bestimmungen über die Konzentration des Verwaltungsverfahrens von unter verschiedenen

Gesichtspunkten zu behandelnden Angelegenheiten in einem einheitlichen Verfahren werden nicht berührt. Das

gleiche gilt von Vorschriften über die Behandlung von Vorfragen bei der Feststellung des Sachverhaltes im Zuge

eines Verfahrens.
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